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I. Vortrag der Referenten

1. Einleitung

Mit der Vorlage zur Vollversammlung vom 21.02.2018 zur „Optimierung der Haus-
haltssteuerung durch den Stadtrat“ wurde ein neues Haushaltsplanverfahren be-
schlossen. Dieses Verfahren hat sich in den letzten beiden Jahren 2019 und 2020 
insbesondere im Hinblick auf die Stabilität des Haushalts bewährt. Durch den Eck-
datenbeschluss wird sowohl für den ehrenamtlichen Stadtrat, die Stadtkämmerei, 
aber auch für die Referate ein verbindlicher Rahmen für die Haushaltsplanung (Ent-
wurfsplanung) gewährleistet.

Vor dem Hintergrund eines unsicheren Planungshorizontes durch die Pandemie wur-
de auch für den Haushalt 2021 dieses Verfahren fortgesetzt und mit diesem Be-
schluss ein Zwischenstand der Planung des Haushaltes 2021 vorgelegt. Eine ab-
schließende Entscheidung über den Haushalt 2021 erfolgt im Rahmen des Schluss-
abgleichs im Dezemberplenum gemäß der rechtlichen Grundlagen.

Die Zielrichtung des Eckdatenbeschlusses ist es, dem Stadtrat frühzeitig zu ermögli-
chen, steuernd in die Haushaltsplanung einzugreifen und Schwerpunkte zu setzen. 
Diese Handlungsmöglichkeit besteht für den Stadtrat trotz enger werdender Spiel-
räume durch Prioritätensetzung und Budgetumschichtungen weiterhin. Die beschrie-
benen Maßnahmen dienen dazu, dass sich die Landeshauptstadt München auch mit-
telfristig ihre finanzielle Leistungsfähigkeit erhält und der Haushalt auch weiterhin ge-
nehmigungsfähig bleibt.

Aufgrund der sich dramatisch verschlechternden Haushaltslage, die auch für das 
Jahr 2021 keine wesentliche Verbesserung erwarten lässt, wurde die klassische Ab-
frage der zusätzlichen geplanten Ausweitungen der Referate für 2021 nicht durchge-
führt, zumal die Auswirkungen und Folgen der akuten Coronakrise auf das Haus-
haltsjahr 2021 nur schwer eingeschätzt werden können. Dadurch wurde auch von ei-
ner Vorlage der geplanten zusätzlichen Anmeldungen in den Fachausschüssen im 
Vorfeld abgesehen. Der ehrenamtliche Stadtrat erhält aber mit dieser Vorlage einen 
Überblick über die von den Referaten zusätzlich angemeldeten und von der Stadt-
kämmerei nicht aufgenommenen Sachverhalte. Zudem wurde er über die ersten 
Einschätzungen zu den voraussichtlichen Auswirkungen des Konjunktur- und Krisen-
bewältigungspakets der Bundesregierung mit einer Vorlage der Stadtkämmerei (Nr. 
20-26/ V 00659) am 17.06.2020 informiert.

Zur aktuellen Entwicklung des Haushaltes 2020 und der Umsetzung des Sicherheits-
pakets wird auf die gemeinsame Beschlussvorlage des Personal- und Organisations-
referats und der Stadtkämmerei (Nr. 20-26 / V 00639) in dieser Vollversammlung ver-
wiesen.
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2. Entwurfsplanung 2021 

Die Entwurfsplanung basiert konsumtiv ein- und auszahlungsseitig auf den zentralen
Ansätze und die Referatshaushalte auf Basis des genehmigten Haushalts 2020. Die 
Fortschreibung beinhaltet bereits beschlossene Finanzierungsbeschlüsse aus 2020 
mit Wirkung für die Folgejahre. Zusätzlich werden dabei bereits bekannte vorbe-
stimmte Änderungen (aufgrund von Stadtratsbeschlüssen) und fremdbestimmte Än-
derungen (aufgrund von gesetzlichen Leistungen) berücksichtigt. In Abzug gebracht 
werden Plankorrekturen (Bereinigung von Einmaleffekten, das heißt Bereinigung von 
Anmeldungen für den Haushalt, die nicht dauerhaft, sondern nur einmalig im Haus-
halt eingestellt werden).
Die investiven Ein- und Auszahlungen basieren auf der Jahresrate 2021 des Finanz-
plans 2019 – 2023, einschließlich aller bis Dezember 2019 gefassten Beschlüsse.
Dazu kommen die Positionen der Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit
basierend auf dem Finanzplan 2019 – 2023, mit Anpassungen, die durch die aktuel-
len Haushaltsentwicklungen bedingt sind.

Die Anmeldungen der Referate wurden unter Beachtung der Istwerte 2019, der aktu-
ellen Budgetentwicklung 2020 und der voraussichtlichen Zahlungswirksamkeit 2021 
von der Stadtkämmerei geprüft und münden in den Vorschlag der Stadtkämmerei.  
Anmeldungen, die nicht in die Entwurfsplanung aufgenommen wurden, werden unter 
Punkt 2.6 erläutert und dargestellt. Aufgrund der Haushaltslage wurden Ausweitun-
gen der Referate nicht berücksichtigt wurden Ausweitungen der Referate ohne Be-
schlussgrundlage.

Im Folgenden werden die wichtigsten Sachverhalte dargestellt, die im Vorschlag der 
Stadtkämmerei berücksichtigt wurden.

2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

2.1.1 Einzahlungen

Steuern und Umlagen (u.a. Ergebnisse Steuerschätzung Mai 2020)

Für den Eckdatenbeschluss des Haushalts 2021 wurden ausgehend von der mittel-
fristigen Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2023 die Steueransätze für das Jahr 
2021 überprüft und soweit erforderlich unter Berücksichtigung der Schätzergebnisse 
des Arbeitskreises Steuerschätzungen (AK Steuerschätzungen) vom Mai 2020 sowie 
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der Entwicklung der jeweiligen Steuereinnahmen zum Stand Ende Mai 2020 fortge-
schrieben. 

Steuerschätzung vom Mai 2020

Der AK Steuerschätzungen veröffentlicht jedes Jahr zwei umfassende Prognosen (im
Frühjahr und im Herbst) zur Entwicklung der Steuereinnahmen des Bundes, der Län-
der und der Gemeinden in aggregierter Form. Auf Grund der aktuellen Coronavirus-
Pandemie sind die Risiken der diesjährigen Frühjahrsprognosen zu den Steuerein-
nahmen außergewöhnlich hoch und zudem durchgängig nach unten gerichtet. Die 
Prognosen beruhen auf einer Reihe von Annahmen über die Entwicklung der Corona-
virus-Pandemie und der damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen und gehen 
insbesondere von einer schnellen wirtschaftlichen Erholung aus. Eine schwerere und 
länger andauernde Pandemie und dem damit im Zusammenhang stehenden Ab-
schwung der Wirtschaft könnte auch noch zu einem weitaus stärkerem Rückgang der
Steuereinnahmen führen, als derzeit erwartet. 

Die aktuellen Steuerschätzungen des AK Steuerschätzungen, der vom 12. bis 14.Mai
2020 getagt hat, umfassen Prognosen bezüglich der in den einzelnen Steuerrarten 
zu erwartenden Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden inkl. der EU-
Eigenmittel in den Jahren 2020 bis 2024. Gemäß der Prognose wird bei Steuerein-
nahmen aller Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2020 ein Aufkommens-
rückgang um 11,1% erwartet. Für das Jahr 2021 werden aber bereits wieder Aufkom-
menssteigerung in Höhe von 13,0% auf insgesamt 115,4 Mrd. € prognostiziert. Im 
Vergleich mit der vorangegangen Steuerschätzung vom November 2019 vermindern 
sich insoweit die Einnahmeerwartungen der Gemeinden im Jahr 2020 bundesweit um
-15,6 Mrd.€ und im Jahr 2021 um -6,5 Mrd.€. Insgesamt werden nach der aktuellen 
Prognose die Gemeinden in der Zeit von 2020 bis 2024 fast 46 Milliarden Steuern 
weniger einnehmen, als noch im Herbst letzten Jahres erwartet.

Da die Gespräche zur Umsetzung des Konjunkturpaketes erst am 22.07.2020 geführt
werden, kann auf die Auswirkungen dieser Gespräche noch nicht eingegangen wer-
den.

Den Prognosen des AK Steuerschätzungen liegen insbesondere folgende gesamtwir-
tschaftliche Eckwerte und Bezugsgrößen aus der Frühjahresprojektion 2020 der 
Bundesregierung zugrunde: 
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2020
 ggü. Vorjahr

2021
ggü. Vorjahr

Bruttoinlandsprodukt

• real - 6,3 % + 5,2 %

• nominal - 4,7 % + 6,8 %

Bruttolöhne und -gehälter - 0,9 % + 4,0 %

Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen

- 21,1 % + 22,8 %

Die Steuerschätzung vom Mai 2020 geht vom geltenden Steuerrecht aus. Im Rah-
men der beiden Corona-Steuerhilfegesetze wurden zwischenzeitlich jedoch eine Rei-
he von steuerlichen Hilfsmaßnahmen und schnell wirkenden konjunkturellen Stüt-
zungsmaßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pande-
mie umgesetzt. Die finanziellen Auswirkungen dieser Steuerrechtsänderungen wur-
den in der nachfolgenden Prognose in der Größenordnung berücksichtigt, die seitens
des Bundesministeriums der Finanzen bei den jeweiligen Gesetzesvorhaben angege-
ben worden sind. 

Anmerkungen zu den einzelnen Steuereinnahmen

Mit Ausnahme der Grundsteuer sind gegenüber den bisherigen Planungen für das 
Jahr 2021 bei allen Steuereinnahmearten Abwärtskorrekturen erforderlich. Die aktuel-
len Prognosen zu den einzelnen Steuereinnahmen beruhen insbesondere auf einer 
auf Basis der Ist-Ergebnisse des Jahres 2019 vorgenommenen Regionalisierung der 
Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen. 

Zur Prognose der Einnahmen aus der Grundsteuer für das Jahr 2021 in Höhe von 
338 Mio. Euro ist anzumerken, dass diese weiterhin auf Basis der bestehenden 
Rechtslage und den etablierten Methoden erfolgt. Das Ende des Jahres 2019 verab-
schiedete Grundsteuergesetz tritt 2025 in Kraft. Die Länder können zudem wählen, 
ob sie ab dem Jahr 2025 das Bundesmodell oder ein davon abweichendes eigenes 
Grundsteuermodell einführen wollen. Der Freistaat Bayern plant eine eigene Berech-
nungsmethode einzuführen. Der entsprechende Gesetzesentwurf wird in Kürze er-
wartet. 
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Die Gewerbesteuer erlebt derzeit einen beispiellosen Rückgang des Steueraufkom-
mens. Steuerpflichtige, die durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerhebliche
wirtschaftliche Schäden erleiden, können u.a. bei der Gewerbesteuer kurzfristig Steu-
ererleichterungen beantragen. Wenn ein Bezug zur Corona-Krise erkennbar ist, kön-
nen die Steuerpflichtigen, eine zinsfreie Stundung von bereits fälligen oder bis 
31.12.2020 fällig werden Steuern beantragen, vollstreckungsrechtliche Erleichterun-
gen beanspruchen, im vereinfachten Verfahren die Herabsetzung ihrer Steuervoraus-
zahlungen beantragen bzw. in diesem Zusammenhang auch bereits bezahlte Steuer-
vorauszahlungen wie  der vollständig zurück erhalten.

Bezogen auf die Gewerbesteuer ist die Herabsetzung/Rückerstattung der Steuervor-
auszahlungen die konkret am meisten in Anspruch genommene steuerliche Erleichte-
rung. Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht für das gesamte Jahr 2020 bei der 
Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr von einem Rückgang um 24,8 % aus und für
das Jahr 2021 von einer Steigerungsrate in Höhe von 23,6 %. Im Vergleich mit der 
vorangegangenen Schätzung sind beide Prognosen aber durchwegs nach unten ge-
richtet. 

Hervorzuheben ist aber auch, dass die Gewerbesteuer besonders stark von der 
regionalen Wirtschaftskraft abhängig ist. Darin liegt zugleich eine besondere Chance 
aber auch ein deutliches Risikopotenzial für das Steueraufkommen der Gewerbesteu-
er. Maßgebliche Veränderungen für das Gesamtaufkommen können z.B. schon durch
eine individuelle Gewerbesteuervorauszahlungsminderung bei einem der größeren 
Gewerbesteuerzahler hervorgerufen werden. Expandierende Gewinne der Unterneh-
men können andererseits Ursache für einen zusätzlichen Anstieg der Gewerbe-
steuereinzahlungen sein. Hinzu kommen die Ergebnisse aus den Steuermessbe-
tragsveranlagungen durch das Finanzamt, die mitunter auch bereits weit zurücklie-
gende Besteuerungszeiträume betreffen und zu individuellen Steuernachzahlungen 
der Unternehmen aber mitunter auch zu erheblichen Steuererstattungen bereits be-
zahlter Steuern von der Stadt an die beteffenden Unternehmen führen können.

Der Sollstand der Gewerbesteuer beträgt zum Stand 30.06.2020 1.903,6 Mio. Euro    
(-23,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat) und das Kassen-Ist 1.091,2 Mio. Euro     
(-23,6 % im Vergleich zum Vorjahresmonat). Da zudem in den kommenden Monaten 
bei den Gewerbesteuereinnahmen noch von weiteren Rückgängen ausgegangen 
werden muss, ist für das Jahr 2020 mit deutlich niedrigeren Einnahmen zu rechnen, 
als bisher erwartet. Unter Zugrundlegung eines entsprechend niedrigeren Basiswer-
tes für das Jahr 2020 von 1.910 Mio. Euro und Anwendung der Steigerungsrate des 
AK Steuerschätzungen für das Jahr 2021 von 23,6 % und zu erwartenden Minderein-
nahmen aus Steuerrechtsänderungen in Höhe von rd. 50 Mio. Euro ist für das Jahr 
2021 ausgehend von einer Einzahlung aus der ursprünglichen Finanzplanung in 
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Höhe von 2.745 Mio. Euro von einer um rund 435 Mio. Euro niedrigeren Einnahmeer-
wartung in Höhe von 2.310 Mio. Euro auszugehen. Im Gegenzug sind jedoch auch 
die korrespondierenden Planungen zur Gewerbesteuerumlage 2021 um insgesamt 
31 Mio. Euro von 196 Mio. Euro auf 165 Mio. Euro zu senken. 

Bei den Einnahmeerwartungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind ausgehend von den vom Arbeits-
kreis Steuerschätzungen vorgenommenen Prognoseänderungen ebenfalls Ab-
wärtskorrekturen erforderlich. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für 
das Jahr 2021 insoweit von einer Verminderung der Einnahmeerwartungen um 120 
Mio. Euro auf 1.270 Mio. Euro auszugehen. 

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für das Jahr 2021 bei der Regelvertei-
lung ebenfalls von einem Rückgang auszugehen. Infolge der im Rahmen des Geset-
zes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommu-
nen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9.12.2019 (BGBl. I S. 2051) vorgenommenen 
Erhöhung des Aufstockungsbetrages 2021 ist im Vergleich zu den bisherigen Planun-
gen aber auch mit entsprechenden steuerunabhängigen Mehreinnahmen zu rechnen.
In Summe ist insoweit für das Jahr 2021 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
mit einer Verbesserung der Einnahmeerwartung in Höhe von 34 Mio. Euro auf 323 
Mio. Euro auszugehen. 

Beim Familienleistungsausgleich (Einkommensteuerersatz) ist hingegen der erwarte-
te Rückgang des bundesweiten Umsatzsteueraufkommens in vollem Umfang zu be-
rücksichtigen. Für das Jahr 2021 ist insoweit von einer Verminderung der Einnahme-
erwartung in Höhe von 18 Mio. Euro auf 80 Mio. Euro auszugehen.

Grunderwerbsteuer
Der Freistaat Bayern stellt den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des Aufkommens 
an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung (Kommunalanteil an der Grunderwerbsteu-
er), das den kreisfreien Gemeinden nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens in vol-
ler Höhe zufließt.
Die Umsätze auf dem Münchner Immobilienmarkt bewegen sich seit Jahren auf äu-
ßerst hohem Niveau. Nachdem auch in nächster Zeit von einer Marktberuhigung 
nicht ausgegangen werden kann, ist unter der Voraussetzung unveränderter Rah-
menbedingungen, ein wesentlicher Einbruch bei den Einnahmen auch weiterhin nicht 
zu erwarten. Analog des Haushaltsansatzes 2020 kann auch im Folgejahr 2021 der 
Ansatz für die Grunderwerbsteuer in Höhe von 200 Mio. Euro beibehalten werden.
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2.1.2 Auszahlungen

Personalauszahlungen:

Entsprechend dem Gesetz zur Anpassung der Bezüge 2019/ 2020/ 2021 vom 24. Juli
2019 werden die Bezüge der bayerischen Beamt*innen, Richter*innen sowie der Ver-
sorgungsempfänger*innen zum 01.01.2021 um 1,4 Prozent erhöht.

Ob es darüber hinaus im Jahr 2021 eine weitere Anpassung der Bezüge gibt, ist auf-
grund der aktuellen Rahmenbedingungen ungewiss und wurde daher nicht prognosti-
ziert. 

Für das Jahr 2021 führt dies im Gemeindehaushalt neben geringfügigen Veränderun-
gen bei den Beihilfeauszahlungen zu einer Teuerung im Umfang von rund 8 Mio. 
Euro.

Auf die Tabellenentgelte der Tarifbeschäftigten der Landeshauptstadt München hat 
diese Anpassung keine Auswirkungen. Hier gilt nach wie vor der Tarifabschluss vom 
18.04.2018 mit einer Laufzeit bis zum 31.08.2020. Die Teuerung für 2021 entspricht 
daher keinem Tarifabschluss, sondern lediglich einer von der Corona-Pandemie ge-
prägten vorsichtigen Prognose seitens des Personal- und Organisationsreferats. Im 
Tarifbereich prognostiziert sich für das Jahr 2021 eine Teuerung in Höhe von rund 16 
Mio. Euro.

Insgesamt wurden somit rund 24 Mio. Euro für die Teuerung 2021 (aktiv Beschäftig-
te) eingeplant.

Auch im Bereich Versorgung ist eine Besoldungserhöhung in der Planung bereits be-
rücksichtigt.

Darüber hinaus werden noch folgende Sachverhalte im Eckdatenbeschluss berück-
sichtigt:

• Die Stellenzuschaltungen in Folge des Eckdatenbeschlusses 2019 wurden im 
Haushalt 2020 lediglich mit einer sechsmonatigen Wirkung veranschlagt. Der 
offene Differenzbetrag zur Jahreswirkung 2021 ff. wurde daher im Rahmen der 
Entwurfsplanung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten berück-
sichtigt. 

• Prognostizierte Entwicklung von Vakanzen im Jahr 2021.

• Stellenzuschaltungen in Folge von bereits erfolgten Finanzierungsbeschlüssen.

• Stellenzuschaltungen im Bereich Schulen und Kindertagesstätten.

Gesamtstädtisch führt dies in Summe zu einer weiteren Haushaltsausweitung im Um-
fang von rund 53,7 Mio. Euro.
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Umgang mit befristeten Stellen:

Der Stellenplan enthält aktuell rund 250 befristete Stellen mit einem Befristungsende 
im Jahr 2021, die bei einer Verlängerung zu einer Ausweitung des Haushalts 2021 
führen würden. Diese Stellen sollen, sofern es sich um eine Daueraufgabe handelt, 
entfristet werden. Die zentrale Finanzierung dieser Stellen soll jedoch für den Haus-
halt 2021 ausgesetzt werden. Das jeweilige Referat kann diese Stellen somit entwe-
der unbesetzt lassen oder die Besetzung mittels einer Kompensation (Besetzungs-
sperre vorhandener Stellen) finanzieren.

Wiedereinführung der Budgetierung im Personalauszahlungsbereich:

Grundlage für einen erfolgreichen Haushaltsvollzug ist, dass die Planwerte eingehal-
ten werden. Um dies künftig genauer und sicherer zu gewährleisten, soll die Budge-
tierung im Personalhaushalt wieder eingeführt werden.

Die Personalkostenbudgetierung wird nicht komplett vergleichbar sein mit der bis 
einschließlich 2015 bei der LHM durchgeführten Budgetierung, da es mittlerweile ei-
nerseits eine rechtliche Grundlage für die Planung der zahlungswirksamen Personal-
aufwendungen gibt (§ 16 Abs. 2 KommHV Doppik - die zu veranschlagenden Perso-
nalaufwendungen richten sich nach dem im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten 
Stellen), andererseits das Verfahren der Vergangenheit optimiert werden soll. So be-
kommt jedes Referat neben seinem Finanzbudget auch einen Anteil an Stellen aus 
dem Stellenplan zum Haushalt, welcher frei zur Bewirtschaftung zur Verfügung steht. 
Zudem wird die persönliche Teuerung von Beschäftigten aufgrund von z.B. Ehe-
schließung künftig Bestandteil des Budgets. Auch Verbesserungen in der künftigen 
Besetzungssituation sollen in der Planung entsprechend berücksichtigt werden (Ab-
schlag Vakanz, welcher mit den Referaten abgestimmt wird).

Die Budgetierung bietet sowohl den Referaten als auch dem Stadtrat viele Vorteile. 
Unter anderem liegt der Fokus wieder mehr auf den Finanzen und gleichzeitig be-
steht bei den im Haushalt festgelegten Planwerten wieder mehr Verbindlichkeit. Dar-
über hinaus wird den Referaten wieder deutlich mehr Eigenverantwortung und Flexi-
bilität bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets und ihrer Stellen gewährt, wodurch die 
referatsinternen Steuerungsmöglichkeiten vereinfacht werden. Haushaltssicherheits-
konzepte etc. lassen sich vor diesem Hintergrund finanziell leichter umsetzen.

Das Personal- und Organisationsreferat wird nach Zustimmung des Stadtrates zur 
Wiedereinführung der Budgetierung mit referatsübergreifenden Workshops im 2. 
Halbjahr 2020 die oben beschriebene Grundidee weiterentwickeln, um für alle Betei-
ligten ein sinnvolles Verfahren zu erarbeiten.
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Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Bezirk Oberbayern legt seinen durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten 
Bedarf auf die kreisfreien Gemeinden und Landkreise des Regierungsbezirks um.
Ausschlaggebend für die Höhe der von den Kommunen zu leistenden Bezirksumlage 
ist die jeweilige Umlagekraft (Steuerkraft + 80 % der relevanten Schlüsselzuweisun-
gen).

Aufgrund des voraussichtlichen Anstiegs des ungedeckten Bedarfs des Bezirks Ober-
bayern ist im Jahr 2021 mit einer Erhöhung des Hebesatzes von 21 % auf etwa 22 % 
zu rechnen. Verbunden mit dem leichten Anstieg der städt. Umlagekraft im relevanten
Betrachtungszeitraum kann im Jahr 2021 von einer zu leistenden Bezirksumlage von 
rd. 690 Mio. Euro ausgegangen werden (2020: 646,5 Mio. Euro).

Die Corona-Pandemie wirkt sich bei der Höhe der Bezirksumlage 2021 noch nicht 
aus, da die relevanten Berechnungsgrundlagen u.a. auf den städt. Steuereinnahmen 
des Jahres 2019 basieren
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Referatshaushalte

Die folgende Übersicht stellt die konsumtiven Gesamtveränderungen in den Teilhaus-
halten dar.
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Die höchsten finanziellen Veränderungen ergeben sich einzahlungsseitig insbesonde-
re durch den Einbruch der Steuern mit einer Reduzierung von rund 340 Mio. Euro. 
Eine weitere Veränderung der Einzahlungen ergibt sich aus der Verringerung der 
Konzernsteuerumlage und der Gewinnabführung der SWM GmbH mit rund 85 Mio. 
Euro. Verbesserungen ergeben sich dagegen im Referat für Bildung und Sport insbe-
sondere durch die geplanten Einzahlungen zum Digitalpakt in Höhe von 15 Mio. Euro 
und Refinanzierungen im Kindertagesstättenbereich von rund 6,10 Mio. Euro und zu-
sätzlich auch im Sozialreferat insbesondere durch die Verlängerung der Erstattung 
der Kosten für Flüchtlinge. Bei den zentralen Ansätzen des Personal- und Organisati-
onsreferats errechnet sich dagegen eine Verschlechterung von 12,57 Mio. Euro 
durch die Reduzierung der Erstattungsleistung nach Art. 108,109,112 BayBeamtVG.

Die größten Veränderungen bei den Auszahlungspostionen ergeben sich insbesonde-
re im Kulturreferat mit 13,06 Mio Euro. u.a. für die Beschlüsse zur Betriebsaufnahme 
des Volkstheaters und der Anmietung des Arri-Geländes für das Stadtmuseum mit 
rund 9 Mio. Euro. Im Personal- und Organisationsreferat ergibt sich eine Steigerung 
von 12,93 Mio. Euro im Besonderen für die Beschlüsse zu „neoHR“ und „Vielfalt statt 
Einfalt“ mit insgesamt rund 8 Mio. Euro. Dazu kommen die Eigenkapitalerhöhung mit 
33,5 Mio. Euro und die Mehrkosten für die Münchenzulage und den Fahrtkostenzu-
schuss mit rund 6 Mio. Euro der München Klinik bei der Stadtkämmerei. Demgegen-
über stehen auch Verringerungen der Ansätze wie z.B. beim Referat für Bildung und 
Sport in Höhe von saldiert 15,18 Mio. Euro, insbesondere durch eine Zahlungsversc-
chiebung an die LHM Service GmbH und einer Reduzierung bei den zentralen Ansät-
zen des Kommunalreferats in Höhe von 14,86 Mio. Euro durch die Bereinigung von 
Einmaleffekten wie z.B. die Geländefreimachung Ratzingerplatz und Altlastenbeseiti-
gungen.

Detailliertere Anmerkungen können den Teilhaushalten Seite 19 – 35 entnommen 
werden.

Bereits berücksichtigt sind die bekannten Auswirkungen im Rahmen des Konjunktur- 
und Krisenbewältigungspakets und des Zukunftspakets der Bundesregierung für 
Kommunen, insbesondere eine weitere Beteiligung des Bundes an den Kosten der 
Unterkunft. Diese werden dauerhaft und damit auch im Haushaltsjahr 2021 eine Ver-
besserung der Einzahlungen von rund 60 Mio. Euro bewirken. Andererseits wirken 
sich die allgemeinen Steuereffekte des Paketes mit einer Verschlechterung von 56 
Mio. Euro aus.
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2.2 Investitionstätigkeit 

2.2.1 Einzahlungen 

2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen betragen derzeit 593 Mio. Euro; dies sind 16 Mio. Euro mehr als im
Finanzplan 2019 – 2023 für das Jahr 2021.

Die größten Einzelpositionen sind hierbei die Investitionszuwendungen, insbesondere
für den Bau von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen (286 Mio. Euro), die 
Veräußerung von Finanzvermögen (75 Mio. Euro) sowie die Einzahlungen aus der 
Veräußerung von Grundstücken (41 Mio. Euro).

2.2.3 Auszahlungen

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen wurden auf Basis des Finanzplanes 2019 - 2023 für das Jahr 2021
einschließlich aller bis Dezember 2019 gefasster Beschlüsse ermittelt. Abweichend 
vom Finanzplan wurde für 2021 eine reduzierte Gewinnrückführung an die SWM 
GmbH (- 71 Mio. Euro) sowie die Auswirkungen aus im Jahr 2020 gefassten Be-
schlüssen mit Wirkung auf das Jahr 2021 (46 Mio. Euro) berücksichtigt.

Die Auszahlungen betragen derzeit 2.429 Mio. Euro. Dies sind 26 Mio. Euro weniger 
als im Finanzplan 2019 – 2023 (2.455 Mio. Euro).

Der mit Abstand größte Betrag entfällt auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen 
(1.445 Mio. Euro), davon für Hochbaumaßnahmen vornehmlich für Schulen (837 Mio.
Euro) sowie für Verkehrsflächen und Grünanlagen (162 Mio. Euro). Die Auszahlun-
gen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden inkl. Teileigentum betragen 
125 Mio. Euro und die Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen rd. 221 Mio. 
Euro.

Als wesentliche große Einzelbeträge sind die Pauschale für das 3. Schulbaupro-
gramm (50 Mio. Euro), der Neubau des Volkstheaters (53 Mio. Euro), der Bau des 
Bildungscampus und Sportpark in der Messestadt Riem (79 Mio. Euro), die U-Bahn-
Linie U 9 / Vorhaltemaßnahmen Hauptbahnhof (68 Mio. Euro) sowie der Pauschale 
für den Erwerb von Allgemeinen Grundvermögen (47 Mio. Euro) zu nennen.
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2.2.4 Bericht zur Umsetzung der investiven Aufträge aus der Vollversammlung vom
13.05.2020 „Sicherheitspaket Haushalt 2020“

Zur Antragsziffer 5 und 8: 

5. „Die Stadtkämmerei wird beauftragt, einen Vorschlag zur Reduktion der Auszah-
lungsansätze im investiven Bereich bei den Schul- und Kitabaumaßnahmen (Be-
reich A) in einem 5-Jahres Zeitraum (MIP 2020 - 2024 zuzüglich 1 Jahr) um 10 % bei
den in einem frühen Planungsstadium befindlichen Projekten zu erarbeiten und dem 
Stadtrat noch vor der Sommerpause zur Entscheidung vorzulegen“.

8. "Um alle notwendigen Bauinvestitionen in einem noch vertretbaren Rahmen durch 
Kreditaufnahmen finanzieren zu können, bedarf es im Rahmen der mittelfristigen Fi-
nanzplanung einer kritischen Betrachtung der Baukosten und der Standards. Die 
Stadtkämmerei wird beauftragt, gemeinsam mit dem Baureferat und ggfs. dem je-
weils betroffenen Nutzerreferat, die Bauinvestitionen insbesondere hinsichtlich der 
Qualität neu zu justieren. Für das Haushaltsjahr 2020 sind alle Investitionen auf ihre 
tatsächliche Zahlungswirksamkeit im laufenden Jahr zu prüfen und im Rahmen des 
Nachtragshaushalt anzupassen.“

Das Mehrjahresinvestitionsprogramm (MIP) 2019 – 2023 wurde hinsichtlich aller 
Schul- und Kitabaumaßnahmen ausgewertet, die zum Stand Mai 2020 maximal eine 
Projektgenehmigung und damit eine abgeschlossene Entwurfsplanung hatten. Dies 
umfasst einerseits alle einschlägigen Einzelmaßnahmen sowie die vorhandenen Pau-
schalen der verschiedenen einschlägigen Bauprogramme.

Im Zeitraum 2020 – 2025 ergibt sich für diese Baumaßnahmen ein Betrag von rd. 
2,37 Mrd. € bzw. rd. 237 Mio. Euro für den 10%-Anteil. Entsprechend der Vorgabe 
wird daher das Volumen des MIP 2020 – 2024 (25) um diesen Betrag verringert. Hier-
von entfallen 35,5 Mio. Euro dauerhaft. Die verbleibenden rd. 201 Mio. Euro werden 
bedarfsgerecht in spätere Jahre verschoben. 

Zur Antragsziffer 9.: 

„Die Stadtkämmerei legt im Rahmen des Eckdatenbeschlusses 2021 dem Stadtrat 
eine Aufstellung der wesentlichen, freiwilligen Investitionskosten vor [und stellt 
den durch die erheblichen Einnahmeausfälle bedingten maximalen Finanzierungsrah-
men zum aktuellen Stand dar].“
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Zur Umsetzung des Auftrags wurde das MIP 2019 – 2023 sowie die Bekanntgabe der
Großen Vorhaben 2019 nach freiwilligen Maßnahmen ausgewertet. Das Hauptaugen-
merk lag dabei auf den Baumaßnahmen und hier wiederum auf Neu- oder Erweite-
rungsbauten. Ergänzend wurden insbesondere bei den Großen Vorhaben auch 
einschlägige Ersatzbauten für bestehende Einrichtungen bzw. Generalinstandsetzun-
gen sowie Baukostenzuschüsse an Dritte, insbesondere an die städtischen Unterneh-
men, einbezogen. Nicht berücksichtigt wurde daher beispielsweise der Bau von öf-
fentlichen Straßen oder Grünanlagen, soweit sie aufgrund von Bebauungsplänen zur 
Erschließung erforderlich sind. 

Die auf dieser Grundlage erstellten Listen befinden sich derzeit noch in der Verwal-
tungsabstimmung und werden aber dem ehrenamtlichen Stadtrat als Anlage 1 recht-
zeitig vor der Sitzung zur Entscheidung nachgereicht. Grundsätzlich werden sich je-
doch die Reduzierungen überwiegend erst in den späteren Jahren finanziell auswir-
ken.

Aus Sicht der Stadtkämmerei sollten, solange der Entscheidungsprozess noch läuft, 
keine neuen Finanzierungsbeschlüsse zu freiwilligen Investitionen gefasst werden. 
Künftig sollten neue Finanzierungsbeschlüsse über freiwillige investive Maßnahmen 
nur noch in den mit dem Stadtrat abgestimmten zwingenden (gesetzlich verpflichten-
den) Ausnahmen möglich sein.

Gleiches gilt für die Aufnahme zur jährlichen Bekanntgabe der Großen und Sonstigen
Vorhaben. Das Meldeverfahren der Referate für 2020 und die Darstellung der Vorha-
ben werden daher angepasst und verschärft.

Diese Effekte werden in den folgenden Planungsschritten im Entwurf und im Schluss-
abgleich/Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung berücksichtigt.

2.3 Finanzierungstätigkeit

Nach den Werten aus der Finanzplanung 2018 – 2023 ist eine Kreditaufnahme von 
1.771 Mio. Euro und eine Tilgung von 52 Mio. Euro und damit insgesamt eine Netto-
neuverschuldung von rund 1.700 Mio. Euro vorgesehen.

2.4 Vorläufiges Ergebnis der Entwurfsplanung 

Die Einzahlungen belaufen sich konsumtiv, inklusive der Werte aus der Entwurfspla-
nung, auf 7.019 Mio. Euro.

Auf der Auszahlungsseite ergibt sich konsumtiv ein Volumen von 7.259 Mio. Euro
Dies führt zu einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -240 Mio. Euro 
in 2021.
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Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich aufgrund der Reduzierung 
der Einzahlung aus der Veräußerung des Finanzvermögens von 896 Mio. Euro auf 
593 Mio. Euro in 2021.

Da zugleich die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 2.429Mio. Euro ansteigen, 
verschlechtert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit  auf -1.836 Mio. Euro.

Damit ist in der Finanzierungstätigkeit eine Kreditaufnahme von 1.771 Mio. Euro und 
eine Tilgung von 52 Mio. Euro vorgesehen, so dass sich ein Saldo aus Fi-
nanzierungstätigkeit in Höhe von 1.719 Mio. Euro ergibt.

Insgesamt errechnet sich damit in der Entwurfsplanung eine Reduzierung des Fi-
nanzmittelbestandes um 357 Mio. Euro auf einen negativen Finanzmittelbestand 
von -40 Mio. Euro. 

Ein Überblick über die Entwicklungen inklusive der Entwurfsplanung wird in der nach-
folgenden Grafik zum Finanzhaushalt abgebildet.
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2.5 Teilhaushalte 

In den Übersichten zu den einzelnen Teilhaushalten werden in Spalte 1 das Rech-
nungsergebnis aus 2019, die Ansätze des genehmigten Haushalts 2020 (Spalte 2) 
und die Veränderungen aufgrund der Meldungen der Referate in Euro und in Prozent 
dargestellt (Spalte 3 und 4). In Spalte 5 wird der Veränderungsvorschlag der Stadt-
kämmerei nach erfolgter Prüfung dargestellt, in Spalte 6 die Gesamtveränderung.

Ebenso wurden die wesentlichen Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen erläu-
tert. Auf eine Erläuterung der Personalkostenveränderungen in jedem Teilhaushalt 
wurde verzichtet und es wird auf die allgemeinen Ausführungen zum Personal unter 
2.1.2 verwiesen.

Das zum 01.01.2021 neu zu gründende Mobilitätsreferat ist als Teilhaushalt noch 
nicht berücksichtigt, ebenso die Auswirkung auf die abgebenden Referatsteilhaushal-
te. Die angepassten Teilhaushalte werden dazu im Haushaltsentwurf vorgelegt, der 
im November verteilt wird. Im Dezember werden diese dann sowohl in den betroffe-
nen Fachausschüssen als auch in der Vollversammlung mit dem Haushaltsbeschluss
behandelt.
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Direktorium
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Baureferat
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Kommunalreferat
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Kreisverwaltungsreferats
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Kulturreferat
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Personal- und Organisationsreferates



Seite 25

Referat für Arbeit und Wirtschaft
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Referat für Bildung und Sport
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Referat für Gesundheit und Umwelt
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Referat für Informations – Telekommunikationstechnik
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Referat für Stadtplanung und Bauordnung
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Sozialreferat



Seite 31

Stadtkämmerei
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Revisionsamt
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Kommunalreferat – Zentrale Ansätze
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Personal- und  Organisationsreferat - Zentrale Ansätze
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Stadtkämmerei zentrale Ansätze



Seite 36

3. Bewertung der Entwurfsplanung

3.1 Bewertung der Stadtkämmerei und des Personal- und Organisationsreferats

Die Corona-Krise wird sowohl im Jahr 2020 und als auch noch im Jahr 2021 auf alle 
Lebensbereiche erheblichen Einfluss haben. Die genauen Auswirkungen sind derzeit 
noch nicht detailliert absehbar und werden weiter stark von dem Verlauf der Pande-
mie abhängen. Wie die derzeitigen vorgelegten Planungen aufzeigen, ist mit einem 
weiteren Einnahmenausfall im Jahr 2021 zu rechnen, der auch nach den jetzigen be-
kannten Effekten des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets und des Zukunfts-
pakets der Bundesregierung nicht aufgefangen werden kann. Gleichzeitig steigen so-
wohl die konsumtiven als auch die investiven angemeldeten und geplanten Auszah-
lungen an. Dies führt zu einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
von -240 Mio. Euro und einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von – 1.836 
Mio. Euro.

Grundsätzlich ist der Haushalt gemäß Art. 61 Abs.1 GO so zu planen und zu führen, 
dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert, die dauernde Leistungsfähigkeit 
sichergestellt und eine Überschuldung vermieden ist.

Eine vollständige Finanzierung der Negativsalden durch Kreditaufnahme war nach 
den gesetzlichen Regelungen bis jetzt nicht möglich, da Kredite einerseits nur für In-
vestitionen, Investitionsfördermaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen wer-
den dürfen (Art. 62 Abs. 3 i.V.m. Art. 71 Abs.1 GO) und andererseits nur bis zu einer 
Höhe, die mit den Kreditverpflichtungen im Hinblick auf die dauernde Leistungsfähig-
keit der Gemeinde im Einklang steht (Art. 71 Abs. 2 GO). Erst in der 28. KW sind 
haushaltsrechtliche Erleichterungen, u.a eine Änderung der Gemeindeordnung, zur 
Erleichterung der Corona-Krise verabschiedet worden. Diese Regelungen lassen eine
Abweichung bei den Kreditaufnahmen auch für den Bereich der laufenden Verwal-
tungstätigkeit, sowie eine vorübergehende Abweichung von einer sichergestellten 
dauernden Leistungsfähigkeit zu und gelten bis einschließlich 2022 (Rundschreiben 
Nr. 188/2020 des Bayerischen Städtetags). Die Eröffnung kommunalwirtschaftlicher 
Spielräume in den Jahren 2020 und 2021 darf aber nicht dazu führen, in diese Jahre 
beliebige Projekte vorzuziehen und haushalterisch zu belegen, die sonst im Rahmen 
einer geordneten Haushaltswirtschaft und unter Sicherstellung der dauernden Leis-
tungsfähigkeit nicht finanzierbar wären. Mittel- und langfristig ist die Sicherstellung 
bzw. Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommunen unabding-
bar.

Deswegen sollte es Ziel des Handelns der Landeshauptstadt München sein, die 
Handlungsfähigkeit zu erhalten, mit Augenmerk auf die Sicherstellung der dauerhaf-
ten Leistungsfähigkeit und nachhaltiger Finanzierung der Auszahlungen. Dies kann 
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nur durch mindestens einer „schwarzen Null“ im Saldo laufender Verwaltungstätigkeit 
und Umsetzung der Einsparmaßnahmen im investiven Bereich erreicht werden.

Vor dem Hintergrund der umfangreichen Investitionen und deren Finanzierung ist ein 
negatives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit unbedingt zu vermeiden.

Im Personalbereich ist Grundlage für einen erfolgreichen Haushaltsvollzug, dass die 
Planwerte eingehalten werden. Um dies künftig genauer und sicherer zu gewährleis-
ten, soll die Budgetierung im Personalhaushalt wie unter Punkt 2.1.2. beschrieben 
wieder eingeführt werden.

3.2 Vorschlag der Stadtkämmerei und des Personal- und Organisationsreferats

Bereits in der Vergangenheit musste die Landeshauptstadt München diverse Haus-
haltssicherheitskonzepte auflegen, die erfolgreich umgesetzt wurden. Dazu bieten 
sich verschiedene Instrumente an, die auch bereits bei den früheren Konzepten ein-
gesetzt wurden und Erfolg gezeigt haben. Neben einer pauschalen prozentualen Kür-
zung in den Teilhaushalten der Referate, sind auch konkret zu benennende Einzel-
maßnahmen denkbar. Diese könnten u.a. sein:

• die besoldungs- und tarifbedingten Personalkostensteigerungen sind von den 
Referate in ihrem jeweiligen Teilhaushalt selbst zu kompensieren

• die Teuerungsraten im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind aus den 
Teilhaushalten zu finanzieren

• die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind um einen Prozentsatz 
von x-% zu reduzieren

• eine Kombination aus verschiedenen Einzelmaßnahmen

• prozentuale Reduzierung des disponiblen Budgets analog des Haushalts-
sicherungspakets 2020

Je nach Intensität der Instrumente kann Stand heute ein ausgeglichener Haushalt er-
reicht werden. 

Nach Auffassung der Stadtkämmerei und des Personal- und Organisationsreferats ist
die „schwarze Null“ nur durch ein Haushaltssicherheitskonzept erreichbar, das eine 
Konsolidierungssumme von mindestens 240 Mio. Euro umfasst. 

Entsprechende Reduzierungen werden im Haushaltsentwurf als pauschale Minder-
ausgaben vorgelegt.
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In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht 
vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA – Satzung).

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Dr. Florian Roth und der Korrefe-
rent des Personal- und Organisationsreferates Richard Progl, die Verwaltungsbeirätin
der Stadtkämmerei Frau StRin Anne Hübner und der Verwaltungsbeirat des Perso-
nal- und Organisationsreferates Herrn Christian König haben einen Abdruck der Sit-
zungsvorlage erhalten.

Eine fristgerechte Vorlage nach Nr 5.6.2 der AGAM war wegen umfangreicher verwal-
tungsinterner Abstimmung nicht möglich.

Die Behandlung in der Vollversammlung am 22.07.2020 ist aufgrund der Vorgaben 
durch den Stadtrat und für das weitere Haushaltsplanverfahren erforderlich.

II. Antrag der Referenten 

1. Von den Ausführungen im Vortrag wird Kenntnis genommen.

2. Die Stadtkämmerei und das Personal- Organisationsreferat werden beauftragt, ent-
sprechende Maßnahmen in den Haushaltsplanentwurf 2021 einzuarbeiten.

3. Auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2021 wird ein Haushaltssicherungskonzept als 
Bestandteil des Haushalts vorgelegt.

4. Die Stadtkämmerei und das Personal- und Organisationsreferat werden beauftragt, 
zur Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts zusammen mit den beteiligten Refe-
raten die konsumtiven Auszahlungen bis zur Einbringung des Haushalts um mindes-
tens 240 Mio. Euro zu reduzieren. Dabei sind lediglich Maßnahmen zu wählen, wel-
che sich nicht negativ auf das Entgelt bzw. die Besoldung der Beschäftigten auswir-
ken.

5. Die Stadtkämmerei wird beauftragt, zusammen mit den beteiligten Referaten die an-
gemeldeten investiven Auszahlungen bis zur Einbringung des Haushalts 2021 kritisch
auf ihre tatsächliche Kassenwirksamkeit zu überprüfen.

6. Die Stadtkämmerei wird beauftragt die als Anlage 1 beigefügte Liste der freiwilligen 
Baumaßnahmen und die dazu getroffenen Festlegungen in das MIP 2020 – 2024 auf-
zunehmen.

7. Das Personal- und Organisationsreferat wird gebeten, in Zusammenarbeit mit den 
Referaten die befristeten Stellen, die zu einer Haushaltsausweitung im Jahr 2021 füh-
ren würden, zu entfristen, sofern die Daueraufgabe durch das Personal- und Organi-
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sationsreferat anerkannt werden kann. Die zentrale Finanzierung dieser Stellen wird 
für den Haushalt 2021 ausgesetzt werden

8. Der Stadtrat stimmt der Wiedereinführung der Budgetierung im Personalhaushalt zu.

9. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag. 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende Der Referent Der Referent

Ober-/Bürgermeister/in
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin 

Christoph Frey
Stadtkämmerer

Dr. Alexander Dietrich
berufsmäßiger Stadtrat

IV. Abdruck von I. mit III.
über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei SKA 1.2
an das Personal- und Organisationsreferat- P3
z. K.
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V. Wv. Stadtkämmerei SKA 2
1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift    

wird bestätigt.

2. An das Direktorium
An das Baureferat
An das Kommunalreferat
An das Kreisverwaltungsreferat
An das Kulturreferat
An das  Personal- und Organisationsreferat
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
an das Referat für Bildung und Sport
An das Referat für Gesundheit und Umwelt
An das Referat für Informations- un Telekommunikationstechnik
An das Referat für Stadtplanung und Umwelt
An das Sozialreferat
An die Stadtkämmerei
An den Gesamtpersonalrat
z. K.

Am............................

Im Auftrag
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